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Prüfungs- und Studienordnung für den Master-Studiengang Betriebswirtschaftslehre vom 20. Mai 2008 

Anlage 4: Praktikumsordnung für den 
Master-Studiengang Betriebs-
wirtschaftslehre 

1. Geltungsbereich 
(1) Diese Praktikumsordnung findet auf Prakti-
kantinnen und Praktikanten Anwendung, die 
ein Berufsfeldpraktikum, gemäß der Studien- 
und Prüfungsordnung im Rahmen des Master-
Studienganges Betriebswirtschaftslehre durch-
führen.  

(2) Praktikantinnen und Praktikanten im Sinne 
dieser Ordnung sind Studierende der BTU im 
Master-Studiengang Betriebswirtschaftslehre, 
die sich im Rahmen ihres Hochschulstudiums 
einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit und 
Ausbildung unterziehen. 

2. Sinn und Zweck des Berufsfeldprakti-
kums 

(1) 1Das Berufsfeldpraktikum ist in seiner Ziel-
setzung ein Betriebsfachpraktikum. 2Es sollen 
Erfahrungen mit komplexen Problemstellungen 
in der Praxis gesammelt und die eigenständige 
Urteilsbildung über die Realisierbarkeit theore-
tischer Konzepte gefördert werden. 3Daneben 
soll der Kontakt mit der späteren Berufswelt 
den Studierenden dazu dienen, den Übergang 
als Hochschulabsolventen in das Berufsleben 
zu erleichtern. 

(2) Die Praktikantinnen und Praktikanten ha-
ben im Berufsfeldpraktikum die Möglichkeit, 
das im Studium erworbene Wissen beispiels-
weise durch Einbindung in Projektarbeiten um-
zusetzen. 

(3) 1Ein wesentlicher Aspekt liegt im Erfassen 
der soziologischen Seite des Betriebsgesche-
hens. 2Die Praktikantinnen und Praktikanten 
müssen den Betrieb auch als soziale Struktur 
verstehen und das Verhältnis Führungskräfte – 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen ler-
nen, um so ihre künftige Stellung und Wir-
kungsmöglichkeit richtig einzuordnen. 

3. Die Praktikantinnen und Praktikanten im 
Betrieb 

3.1 Ausbildungsbetriebe 
(1) Die im Berufsfeldfachpraktikum zu vermit-
telnden Kenntnisse in den Herstellungsverfah-
ren, die Beobachtung der wirtschaftlichen Ar-

beitsweise sowie die Einführung in die soziale 
Seite des Arbeitsprozesses können nur in 
mittleren und großen Betrieben erworben wer-
den. 

(2) Das Berufsfeldpraktikum kann in Unterneh-
men, Dienstleistungseinrichtungen und öffent-
lichen Verwaltungen durchgeführt werden. 

3.2 Bewerbung um eine Praktikantenstelle 
(1) Vor Antritt der Ausbildung sollen sich die 
künftigen Praktikantinnen und Praktikanten 
anhand dieser Ordnung oder in Sonderfällen 
durch Anfrage bei der oder dem Praktikums-
beauftragten genau mit den Anforderungen 
vertraut machen, die hinsichtlich der Durchfüh-
rung des Berufsfeldpraktikums und der Be-
richterstattung über die Praktikantentätigkeit 
bestehen. 

(2) Da Praktikantenstellen nicht vermittelt wer-
den, müssen sich die Praktikantinnen und 
Praktikanten selbst mit der Bitte um einen 
Praktikantenplatz an die Ausbildungsbetriebe 
wenden. 

3.3 Betreuung der Praktikantinnen und 
Praktikanten 

(1) 1Die Betreuung der Praktikantinnen und 
Praktikanten wird in den Ausbildungsbetrieben 
in der Regel von Ausbildungsleitern übernom-
men, die entsprechend den Ausbildungsmög-
lichkeiten des Unternehmens und unter Be-
rücksichtigung der Praktikumsordnung für eine 
sinnvolle Ausbildung sorgen. 2Sie werden die 
Praktikantinnen und Praktikanten über fachli-
che Fragen unterrichten. 

3.4 Verhalten der Praktikantinnen und Prak-
tikanten im Betrieb 

(1) Die Praktikantinnen und Praktikanten ge-
nießen während ihrer praktischen Tätigkeit 
keine Sonderstellung. 

(2) Neben den organisatorischen Zusammen-
hängen, den technischen Aspekten und dem 
Verhältnis zwischen Maschinen- und Handar-
beit sollen sie Verständnis für die soziale 
Struktur mit ihrem Einfluss auf die betrieblichen 
Abläufe erwerben. 

3.5 Berichterstattung 
(1) Die Praktikantinnen und Praktikanten ha-
ben während ihres Berufsfeldpraktikums über 
die Tätigkeiten und die damit verbundenen 
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Beobachtungen Berichte zu führen, die vom 
betrieblichen Betreuer zu bestätigen sind. 

(2) Die Berichte sollen weniger allgemeine 
Prinzipien aufzeigen, sondern viel mehr die 
durchgeführten Tätigkeiten aussagefähig be-
schreiben, soweit solche Angaben nicht den 
Geheimhaltungsvorschriften des betreffenden 
Ausbildungsbetriebes unterliegen. 

(3) 1Allgemeine Darstellungen ohne direkten 
Bezug zur eigenen Tätigkeit (z. B. Abschriften 
aus Fachkundebüchern) finden keine Aner-
kennung. 2Die Berichte sind in deutscher oder 
englischer Sprache abzufassen. 

4. Rechtliche und soziale Stellung der 
Praktikantinnen und Praktikanten 

4.1 Praktikantenvertrag 
(1) 1Das Praktikantenverhältnis wird durch den 
zwischen dem Betrieb und den Praktikantinnen 
und Praktikanten abzuschließenden Ausbil-
dungsvertrag rechtsverbindlich. 2Dieser 
schließt auch die Arbeitszeitregelung ein. 

(2) Im Vertrag sind die Rechte und Pflichten 
der Praktikantinnen und Praktikanten und des 
Ausbildungsbetriebs sowie Art und Dauer des 
Berufsfeldpraktikums festgelegt. 

4.2 Versicherungspflicht 
(1) 1Praktikantinnen und Praktikanten sind 
grundsätzlich in der Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung während der Dauer 
ihres Studiums versicherungsfrei. 2Es sei dar-
auf hingewiesen, dass bei Praktika im Ausland, 
insbesondere außerhalb der EU ggf. kein Ver-
sicherungsschutz über die studentische Kran-
kenversicherung besteht. 3Nähere Auskünfte 
erteilen die Krankenkassen. 4Weiter besteht 
grundsätzlich eine Rentenversicherungspflicht, 
sofern es sich nicht um eine geringfügige Be-
schäftigung handelt. 

(2) 1Außerhalb der BTU unterliegen die Prakti-
kantinnen und Praktikanten nicht der staatli-
chen Unfallversicherung. 2Innerhalb Deutsch-
lands erfolgt die Unfallversicherung kraft Ge-
setzes durch den Ausbildungsbetrieb. 3Bei ei-
nem Auslandspraktikum müssen sich die Prak-
tikantinnen und Praktikanten ggf. selbst um 
Unfallversicherungsschutz bemühen. 4Nähere 
Auskünfte erteilen die zuständigen Unfallver-
sicherungsträger (bei gewerblichen Industrie-
unternehmen die Berufsgenossenschaften).  

4.3 Urlaub, Krankheit, Fehltage 
1Ausgefallene Arbeitszeit muss in jedem Fall 
nachgeholt werden. 2Bei Ausfallzeiten sollen 
die Praktikantinnen und Praktikanten den aus-
bildenden Betrieb um eine Vertragsverlänge-
rung ersuchen, um den begonnenen Ausbil-
dungsabschnitt im erforderlichen Maße durch-
führen zu können. 

4.4 Anerkennung des Berufsfeldpraktikums 
(1) 1Die Anerkennung des Berufsfeldprakti-
kums erfolgt durch die oder den Praktikums-
beauftragten der Fakultät 3 der BTU. 2Zur An-
erkennung des Berufsfeldpraktikums ist ein 
aussagefähiger Bericht mit der bestätigten 
Praktikumsdauer einzureichen. 

(2) 1Die oder der Praktikumsbeauftragte ent-
scheidet, inwieweit die praktische Tätigkeit 
oder die Ausbildung der vorliegenden Prakti-
kumsordnung entspricht und anerkannt werden 
kann. 2Ein Berufsfeldpraktikum, über das nur 
ein unzureichender Bericht vorliegt, wird nicht 
oder nur zu einem Teil anerkannt. 

(3) 1Praktika, die bereits von einer deutschen 
Hochschule im entsprechenden Studiengang 
anerkannt wurden, unterliegen der erneuten 
Prüfung. 2Ist die Hochschule Mitglied des Fa-
kultätentages, werden alle bescheinigten Prak-
tikumswochen in vollem Umfang ohne weitere 
Gleichwertigkeitsprüfung übernommen und auf 
die Dauer des Berufsfeldpraktikums angerech-
net.  

(4) 1Praktika in anderen technischen Hoch-
schulstudiengängen werden nur dann ange-
rechnet, wenn sie den Anforderungen dieser 
Praktikumsordnung entsprechen; wenn nötig 
werden Auflagen erteilt. 2Erforderlich sind hier-
für Anerkennungsnachweise, ggf. Betriebs-
zeugnisse, Informationen über die zugrunde 
liegende Praktikumsordnung und Berichte. 

4.5 Sonderbestimmungen und Anmerkun-
gen 

4.5.1 Berufstätigkeit, Ausbildung und Studium 

(1) 1Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten, 
die den Anforderungen dieser Praktikumsord-
nung entsprechen, werden auf die Dauer des 
Berufsfeldpraktikums angerechnet. 2Eine Be-
rufsausbildung oder Studium wird soweit aner-
kannt, wie sie dieser Praktikumsordnung ent-
spricht. 
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(2) Zur Anerkennung sind die entsprechenden 
Zeiten nachzuweisen. 

4.5.2 Berufsfeldpraktikum im Ausland 

Praktische Tätigkeiten in ausländischen Be-
trieben werden nur anerkannt, wenn sie der 
vorliegenden Praktikumsordnung entsprechen. 

5. Durchführung des Berufsfeldpraktikums 

5.1 Sachliche Gliederung des 
Berufsfeldpraktikums 

(1) Das Berufsfeldpraktikum soll an betriebsor-
ganisatorische Probleme heranführen, um die 
im Studium erworbenen theoretischen Kennt-
nisse zu vertiefen. 

(2) 1Es können Projekte im Rahmen des Be-
rufsfeldpraktikums durch die Praktikantinnen 
und Praktikanten bearbeitet werden. 2Die Pro-
jektmitarbeit verlangt ein hohes Maß an Selbst-
verantwortung. 

5.2 Zeitliche Gliederung des 
Berufsfeldpraktikums 

(1) Die Gesamtdauer des Berufsfeldprakti-
kums beträgt mindestens acht Wochen. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakul-
tätsrates der Fakultät Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen vom 23. Januar 
2008, der Stellungnahme des Senates vom 22. 
April 2008, der Genehmigung durch den Präsiden-
ten der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus vom 20. Mai 2008 und der Anzeige an das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg mit Schreiben vom 20. 
Mai 2008. 

Cottbus, den 20. Mai 2008 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Walther Ch. Zimmerli 

Präsident 

 


